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ELEKTRO DATENBANK SCHWEIZ BANQUE DE DOIVNEES ELECTRO SU/SSE
Genossenschafr 4052 Basel Ransteinerstr. 30 Tel. 061 385 98 58 Fax 061 385 98 48 www.eldas.cll E-Ma¡l info@eldas.ch ELDAS

LIEFERANTEN . FRAGEBOGEN

Verjährungsfristen der Ga¡rährleistung ("Garantiedauer") wegen Mängeln der Sache vor dem Hintergrund
der revidlerten Art. 210 sowle 371 des schrirnizerischen Obligationenrechts, lnkrafttreten ab 1.1.20f 3.

a) Die Gewährleistungsfrist (Verjährungsftist ftir die Geltendmachung von Sachmängeln) in Bezug auf unsere
Produkte behägt unverändert

. allgemein/l-uonate/Jahre

ab (Herstell{gtum, Auslieferung an Grosshandel, Einbau, lnbetriebnahme etc. - bitte

.Øla/mzag sdr repfuroâ,Æzaáme ár.
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spezifiziergnl: ,
,faokac.fo""""'f""'

(Sie können für uns auch den Wortlaut lhrerAllgemeinen Geschäftsbedingungen þGBl beilegen)

b) Die Gewährleistungsfrist (Ve{ährungsfrist für die Geltendmachung von Sachmängeln) in Bezug auf unsere
Produkte beträgt mit Blick auf die revidierten Gesetzesbestimmungen neu ab l. Januar 2013

. im Normalfall y'AUonafel 
Jahre (neu OR 210 sieht eine Frist von 2 Jahren vor)

ab an Grosshandpl, Einbau, lnbetriebnahme etc. - bitte spezifizieren):

ry-ø¿å)¿à;-)ää/ä;ä)"|ñi&r/¿
für Produkte, welche bestimmungsgemäss in ein unbewegliches (Bau-) Werk integriert werden

..... Monate / Jahre (neu OR 210 sieht eine Fdst von 5 Jahren vor)

ab (Herstelldatum, Auslieferung an Grosshandel, Einbau, lnbetriebnahme etc. - bitte spezifizieren):

(Sie können für uns auch den Wortlaut lhrer neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen þGBl beilegen)

"tø /2Datum

Lieferant / Firma:

.W9idmu lter Sch¡¡¡eiz AG
Bundfucksh 2 8212llelfiau*n am Rhelnfalt

Unterschrift:
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